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Text 

Sozialversicherungsprüfung 

§ 41a. (1) Die Krankenversicherungsträger (§ 23 Abs. 1) haben die Einhaltung aller für das 
Versicherungsverhältnis maßgebenden Tatsachen zu prüfen (Sozialversicherungsprüfung). Hiezu gehört 
insbesondere 

 – die Prüfung der Einhaltung der Meldeverpflichtungen in allen Versicherungs- und 
Beitragsangelegenheiten und der Beitragsabrechnung, 

 – die Prüfung der Grundlagen von Geldleistungen (Krankengeld, Wochengeld, Arbeitslosengeld 
usw.), 

 – die Beratung in Fragen von Melde-, Versicherungs- und Beitragsangelegenheiten. 

(2) Sind für einen Dienstgeber mehrere Krankenversicherungsträger zuständig, so hat die 
Sozialversicherungsprüfung jener Krankenversicherungsträger durchzuführen, in dessen Bereich sich die 
Betriebsstätte im Sinne des § 81 des Einkommensteuergesetzes 1988 befindet. 

(3) Gemeinsam mit der Sozialversicherungsprüfung ist vom Krankenversicherungsträger auch die 
Lohnsteuerprüfung nach § 86 des Einkommensteuergesetzes 1988 durchzuführen. Der Prüfungsauftrag ist 
von jenem Krankenversicherungsträger zu erteilen, der die Prüfung durchführen wird. 

(4) Für die Sozialversicherungsprüfung gelten die für Außenprüfungen (§ 147 der 
Bundesabgabenordnung) maßgeblichen Vorschriften der Bundesabgabenordnung. Bei der Durchführung 
der Lohnsteuerprüfung (§ 86 EStG 1988) ist das Prüforgan des Krankenversicherungsträgers als Organ 
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des für die Lohnsteuerprüfung zuständigen Finanzamtes tätig. Das Finanzamt ist von der Prüfung und 
vom Inhalt des Prüfungsberichtes oder der aufgenommenen Niederschrift zu verständigen. 

(5) Die Krankenversicherungsträger (§ 23 Abs. 1) haben den Finanzämtern der Betriebsstätte (§ 81 
EStG 1988) und den Gemeinden alle für das Versicherungsverhältnis und die Beitragsentrichtung 
bedeutsamen Daten zur Verfügung zu stellen. Diese Daten dürfen nur in der Art und dem Umfang 
verarbeitet werden, als dies zur Wahrnehmung der gesetzlich übertragenen Aufgaben eine wesentliche 
Voraussetzung ist. Die Verarbeitung nicht notwendiger personenbezogener Daten (Ballastwissen, 
Überschusswissen) ist unzulässig. Personenbezogene Daten, die mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit nicht mehr benötigt werden, sind möglichst rasch zu löschen. 
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